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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Lamellenträger (1) für Reiblamellen (6) einer Reibbau­

gruppe (13) mit einem Trägerelement (2), mehreren Haltelementen (3) für die 

Reiblamellen (6) und einem Verbindungselement (4), wobei die Haltelemente (3) 

einerseits mit dem Trägerelement (2) und andererseits mit dem Verbindungsele­

ment (4) verbunden sind. Die Haltelemente (3) sind stiftförmig ausgebildet.

Fig. 2
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Die Erfindung betrifft einen Lamellenträger für Reiblamellen einer Reibbaugruppe 

mit einem Trägerelement, mehreren Haltelementen für die Reiblamellen und ei­

nem Verbindungselement, wobei die Haltelemente einerseits mit dem Trägerele­

ment und andererseits mit dem Verbindungselement verbunden sind.

Weiter betrifft die Erfindung eine Reiblamelle zur Anordnung in einem derartigen 

Lamellenträger umfassend einen Grundkörper, der einen Außenumfang aufweist.

Zudem betrifft die Erfindung eine Reibbaugruppe umfassend einen Lamellenträger 

in dem Reiblamellen angeordnet sind.

Der Großteil der erhältlichen Lamellenträger ist vergleichbar gestaltet. Der Haupt­

unterschied besteht in der Herstellmethode. In der Regel sind diese Lamellenträ­

ger in Form eines Gehäuses ausgebildet, in das die Lamellen eingehängt werden. 

Damit verbunden ist ein relativ hohes Gewicht der Reibungskupplung. Als Beispiel 

für derartige Lamellenträger sei die EP 1 382 872 A1 genannt, die einen Lammel­

lenträger zur Verwendung in Lamellenkupplungssystemen beschreibt, bestehend 

aus einer Mitnehmerscheibe und einem Kupplungskorb, wobei auf der Mitnehmer­

scheibe eine Außenverzahnung vorgesehen ist, und wobei das Gehäuse des 

Kupplungskorbs mit einer zur Auenverzahnung der Mitnehmerscheibe zumindest 

abschnittsweise form- und funktionskomplementären Innenverzahnung versehen 

ist, und wobei die Mitnehmerscheibe in den Kupplungskorb einsetzbar ist. Im ein­

gesetzten Zustand hintergreifen sich die Innenverzahnung und die Außenverzah­

nung zumindest abschnittsweise.

Es ist aber auch schon ein gewichtsreduzierter Lamellenträger beschrieben wor­

den. Die EP 1 882 863 A1 beschreibt einen Lamellenträger für eine Reibungs-
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kupplung mit einer modular aufgebauten Baugruppe aus miteinander verbindbaren 

Einzelteilen. Die Einzelteile umfassen einen Haltering, Stege und eine kreisförmi­

ge Grundplatte. Die Grundplatte weist eine Mehrzahl von Durchbrechungen auf. 

Die Stege sind nach Art eines rechteckförmigen Rahmens mit mittiger Ausneh­

mung ausgebildet und weisen an ihren Schmalseiten Laschen auf, über die sie mit 

der Grundplatte und der Haltering verbindbar sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit zur Gewichtsreduktion 

einer Reibbaugruppe zu schaffen.

Die Aufgabe der Erfindung wird mit dem eingangs genannten Lamellenträger ge­

löst, bei dem die Haltelemente stiftförmig ausgebildet sind.

Weiter wird die Aufgabe der Erfindung auch mit der eingangs genannten Reibla­

melle gelöst, bei der der Grundkörper entlang des Außenumfangs und beab­

standet dazu mehrere Durchbrüche zur Aufnahme von stiftförmigen Haltelementen 

aufweist.

Die Aufgabe der Erfindung wird aber auch mit der Reibbaugruppe an sich gelöst, 

bei der der Lamellenträger erfindungsgemäß ausgebildet ist und/oder bei der die 

Reiblamellen erfindungsgemäß ausgebildet sind.

Von Vorteil ist dabei, dass durch die stiftförmigen Haltelemente für die Reiblamel­

len nicht nur eine Reduktion der Masse des Mantels des Lamellenträgers erreicht 

werden kann, sondern es damit auch möglich ist, das Trägerelement mit reduzier­

te Materialstärke auszubilden, wodurch eine zusätzliche Gewichtsreduktion er­

möglicht wird. Durch die stiftförmigen Haltelemente wird zudem ein großflächiger 

Zugang zu den Reiblamellen von außen ermöglicht, wodurch deren Beölung ver­

bessert werden kann. Die verbesserte Beölung wiederum kann zu einer Reduktion 

des Verschleißes der Reiblamellen beitragen, wodurch die Reiblamellen an sich 

gegebenenfalls auch dünner ausgeführt werden können und damit eine weitere 

Gewichtsreduktion erreicht werden kann. Aufgrund der Durchbrüche in der 

Reiblamelle kann diese auf den stiftförmigen Haltelementen aufgehängt werden, 

sodass also auf zusätzliche Mitnehmerelemente, wie sie zur Verdrehsicherung der

3 / 23
N2017/08800-AT-00



3

Reiblamellen bzw. zur Momentenübertragung aus dem Stand der Technik bekannt 

sind, verzichtet werden, womit ebenfalls eine Gewichtsreduktion durch Material­

einsparung erreicht werden kann. Durch die Einsparung an Rohmaterial für die 

Herstellung des Lamellenträgers bzw. der Reiblamellen können entsprechende 

Kostenvorteile realisiert werden. Zudem kann mit der Aufhängung der Reiblamelle 

auf den stiftförmigen Halteelementen eine verbesserte Kraftübertragung (im Ver­

gleich zu den genannten Mitnehmerelement, die beispielsweise als Verzahnung 

ausgebildet sind) erreicht werden.

Nach einer Ausführungsvariante des Lamellenträgers kann vorgesehen sein, dass 

die stiftförmigen Haltelemente einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen. Es kann 

damit ein einfacherer Zusammenbau der Reibbaugruppe durch einfacheres Auffä­

deln der Reiblamellen erreicht werden.

Es ist aber auch möglich, dass die stiftförmigen Haltelemente einen ovalen oder 

mehreckigen Querschnitt aufweisen, wodurch eine bessere Kraftübertragung er­

reicht und eine bessere Verdrehsicherung der Reiblamellen auf dem Lamellenträ­

ger erreicht werden kann. Zudem kann diese Ausführungsvariante des Lamellen­

trägers auch in Kombination mit herkömmlichen Reiblamellen mit Mitnehmerele­

menten am Außenumfang der Reiblamellen eingesetzt werden, wodurch das An­

wendungsfeld des Lamellenträger vergrößert werden kann.

Nach einer Ausführungsvariante der Reiblamelle kann vorgesehen sein, dass auf 

dem Grundkörper zumindest ein Reibbelag angeordnet ist oder der Grundkörper 

durch den Reibbelag gebildet ist, sodass also die Reiblamelle vielseitiger einsetz­

bar ausgebildet werden kann.

Es kann auch vorgesehen sein, dass der Grundkörper der Reiblamelle durch 

Segmente gebildet ist, womit ebenfalls eine Kostenreduktion durch weniger Mate­

rialverschnitt realisiert werden kann.

Dabei kann vorgesehen sein, dass die Segmente ausschließlich auf den stiftförmi­

gen Haltelementen gehalten sind. Es kann damit die Bauteilkomplexität verringert 

werden, und somit die Modularität des Systems erhöht werden.
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Weiter kann vorgesehen sein, dass die Segmente ohne direkte Verbindung mitei­

nander ausgebildet sind. Mit dieser Ausführungsvariante der Reiblamelle wird es 

den Segmenten ermöglicht, sich ohne Beeinträchtigung durch die jeweils unmittel­

bar benachbarten Segmenten in definierten Grenzen frei zu bewegen, wodurch 

die Ausbildung des Reibeingriffes mit den jeweiligen Gegenreiblamellen durch 

verbesserte Ausbildbarkeit einer planen Anlage verbessert werden kann. Zudem 

kann damit die Verlustleistung der Reibbaugruppe durch Schleppmomente redu­

ziert werden.

Nach einer Ausführungsvariante der Reibbaugruppe kann vorgesehen sein, dass 

die Reiblamellen spielfrei an dem Lamellenträger angeordnet sind, wodurch der 

Verschleiß in der Reibbaugruppe reduziert werden kann. Zudem kann damit die 

Herstellung des Reibschlusses zwischen den Lamellen der Reibbaugruppe ver­

bessert werden.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden 

Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 einen Teil einer ersten Ausführungsvariante eines Lamellenträgers in 

Schrägansicht;

Fig. 2 eine Reibbaugruppe in Schrägansicht mit dem Lamellenträger nach Fig. 

1;

Fig. 3 eine Reiblamelle in Ansicht von vorne;

Fig. 4 ein Lamellenpaket mit Reiblamellen nach Fig. 3 in Schrägansicht;

Fig. 5 eine zweite Ausführungsvariante eines Lamellenträgers in Schrägan­

sicht;

Fig. 6 eine Reibbaugruppe in Schrägansicht mit einem Lamellenträger ent­

sprechend Fig. 5.
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Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfüh­

rungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbe­

zeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthal­

tenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen 

bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in 

der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf 

die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese La­

geangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

In Fig. 1 sind Teile einer ersten Ausführungsvariante eines Lamellenträgers 1 dar­

gestellt. Der Lamellenträger 1 weist ein Trägerelement 2 und mehrere Haltelemen­

te 3 auf. Zudem weist der Lamellenträger noch ein Verbindungselement 4 auf, das 

in Fig. 2 dargestellt ist. Der Lamellenträger 1 weist also einen modularen Aufbau 

auf.

Das Trägerelement 2 ist in der dargestellten Ausführungsvariante des Lamellen­

trägers 1 zumindest annähern tellerförmig ausgebildet. Er kann aber auch eine 

andere Form haben, beispielsweise plattenförmig ausgebildet sein.

Weiter besteht das Trägerelement 2 insbesondere aus einem metallischen Werk­

stoff, wie beispielsweise einem Stahl, und kann mit einem Umformprozess, bei­

spielsweise Tiefziehen, hergestellt werden. Bei plattenförmigen Trägerelementen 

2 kann das Ausstanzen bzw. Ausscheiden aus einem entsprechenden Rohmateri­

al ausreichend sein.

Das Trägerelement 2 kann insbesondere eine Wandstärke zwischen 2 mm und 8 

mm aufweisen. Es kann damit mit geringerer Wandstärke ausgebildet sein, als 

Trägerelemente die aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Das Trägerelement 2 weist insbesondere einen zumindest annähernd kreisrunden 

Querschnitt auf - in Richtung einer Axialrichtung 5 betrachtet. Es kann aber auch 

eine andere Querschnittsform aufweisen.

Die Haltelemente 3 sind stiftförmig ausgebildet. Im einfachsten Fall werden sie 

durch Rundstäbe gebildet, die beispielsweise aus entsprechenden Rohmaterialien
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durch Ablängen hergestellt werden können. Eine Länge der Halteelemente 3 in

Richtung der Axialrichtung 5 betrachtet ist abhängig von der Anzahl an Reiblamel­

len 6 (Fig. 3), die in dem Lamellenträger 2 angeordnet werden. Beispielsweise

kann diese Länge zwischen 20 mm und 50 mm betragen.

In der dargestellten Ausführungsvariante weisen die Haltelemente 3 einen kreis­

runden Querschnitt auf. Ein Durchmesser der Halteelemente 3 kann eine Größe 

aufweisen, die ausgewählt ist aus einem Bereich von 1,5 mm bis 4 mm.

Nach einer anderen Ausführungsvariante können die Haltelemente 3 aber auch 

einen davon abweichenden Querschnitt aufweisen. Insbesondere können die stift­

förmigen Haltelemente 3 einen ovalen oder mehreckigen, beispielsweise quadrati­

schen, rechteckigen, sechseckigen, achteckigen, etc., Querschnitt aufweisen.

Die Haltelemente 3 bestehen ebenfalls vorzugsweise aus einem metallischen 

Werkstoff, wie beispielsweise einem Stahl. Es ist weiter bevorzugt, wenn die Hal­

teelemente 3 aus einem hochfesten Werkstoff bestehen, wie beispielsweise einem 

mikrolegierten Stahl, z.B. HC-Güten, oder einem hochfesten Warmband, z.B. 

S700MC. Es ist weiter bevorzugt, wenn die Halteelemente 3 zumindest oberflä­

chengehärtet ausgeführt sind. Die Oberflächenhärtung kann insbesondere durch 

Nitirieren, Gasnitrocarburieren, Kaltverfestigung, etc. erfolgen. Es kann damit eine 

deutliche Reduktion des Verschleißes im/des Lamellenträger/s 1 erreicht werden.

Die Anzahl an Haltelementen 3 kann sich einerseits nach der Größe der Reibla­

mellen 6, d.h. deren Durchmesser, richten, andererseits kann sich diese Anzahl 

aber auch nach der Anzahl an Segmenten 7 richten, die in Fig. 3 dargestellt sind 

und nachfolgend näher beschrieben werden. Beispielsweise kann die Anzahl zwi­

schen 16 und 24 betragen. Vorzugsweise werden dabei ausschließlich zwei Hal­

teelemente 3 pro Segment 7 angeordnet. Es können aber auch mehr als zwei Hal­

teelemente 3 pro Segment 7 vorgesehen werden.

Das Verbindungselement 4 besteht ebenfalls vorzugsweise aus einem metalli­

schen Werkstoff, wie beispielsweise einem Stahl. Insbesondere ist das Verbin-
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dungelement 4 ringförmig ausgebildet. Es kann aber auch eine andere Form auf­

weisen, beispielsweise eine plattenförmige.

Eine Breite 8 des Verbindungselements 4 in radialer Richtung kann zwischen 150 

% und 300 % einer größten Abmessung des Querschnitts der Haltelemente 3, in 

Richtung der Axialrichtung 5 betrachtet, also beispielsweise eines Durchmessers 9 

bei kreisrundem Querschnitt der Halteelemente 3, betragen.

Das Verbindungelement 4 ist kann einstückig ausgebildet sein. Um jedoch den 

Verschnitt bei der Herstellung des Verbindungselementes 4 zu reduzieren, kann 

nach einer Ausführungsvariante vorgesehen sein, dass dieses aus einzelnen 

Segmenten zusammengesetzt ist, wobei die Segmente jeweils nur die Länge ei­

nes Ringabschnitts haben. In diesem Fall können die einzelnen Segmente mitei­

nander verbunden sein. Dies kann beispielsweise formschlüssig ausgeführt sein. 

Z.B. können die Segmente an einer in Umfangsrichtung weisenden Stirnfläche ein 

Verbindungselement, beispielsweise einen Schwalbenschanz, aufweisen, das in 

eine entsprechend komplementär dazu geformte Ausnehmung in einer, an die ge­

nannte Stirnfläche anschließende Stirnfläche des unmittelbar benachbarten Seg­

ments eingreift. Auch andere Verbindungsmethoden, wie Schweißen, Löten, Ver­

stemmen, etc. sind alternativ oder zusätzlich dazu möglich.

Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Segmente des Verbindungselemen­

tes 4 nicht miteinander verbunden sind. In diesem Fall kann zumindest ein weite­

res, segmentiertes Verbindungselement 4 (unmittelbar) anschließend an das erste 

Verbindungselement 4 angeordnet werden. Dieses ist dabei in Umfangsrichtung 

verdreht zum ersten Verbindungselement 4 angeordnet, sodass also die Segmen­

te des zweiten Verbindungselementes 4 die Stöße zwischen den Segmenten des 

ersten Verbindungselementes 4 überdecken (in der Axialrichtung 5 betrachtet). Es 

ist dabei nicht notwendig, dass das zweite Verbindungselement 4 einen vollstän­

digen Ring ergibt, solang sämtliche Stöße zwischen den Segmenten des ersten 

Verbindungselementes 4 von den Segmenten des zweiten Verbindungselementes 

4 überdeckt werden.
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Die Haltelemente 3, die sich parallel zur Axialrichtung 5 erstrecken, sind einerseits 

mit dem Trägerelement 2 und andererseits mit dem Verbindungselement 4 ver­

bunden. Dazu können in der bevorzugten Ausführungsform sowohl das Trä­

gerelement 2 Ausnehmungen, insbesondere Durchbrüche 10, als auch das Ver­

bindungelement 4 Ausnehmungen, insbesondere Durchbrüche 11, aufweisen, in 

die bzw. durch die die Haltelemente 3 eingesteckt bzw. durchgesteckt sind. Mit 

dem Verbindungselement 4 werden dabei die Haltelemente 3 einerseits miteinan­

der verbunden und andererseits ausgesteift. Das Verbindungselement 4 kann da­

her auch als Versteifungselement bezeichnet werden. Die Halteelemente 3 sind 

also bei dieser Ausführungsvariante des Lamellenträgers 1 insbesondere im Be­

reich ihrer Stirnflächen mit dem Trägerelement 2 und dem Verbindungselement 4 

verbunden.

Die Haltelemente 3 sind zumindest mit dem Großteil ihrer Längserstreckung in der 

Axialrichtung 5 zwischen dem Trägerelement 2 und dem Verbindungselement 4 

angeordnet. Mit Großteil ist dabei ein Anteil von zumindest 80 %, insbesondere 

zumindest 90 %, der Gesamtlänge pro Haltelemente 3 gemeint. Dieser Wert ergibt 

sich aus der Gesamtlänge eines Halteelementes 3 in besagter Richtung abzüglich 

des Anteils, der in das Trägerelement 2 und das Verbindungselementes 4 hinein­

oder hindurchragt.

Für die Verbindung der Halteelemente 3 mit dem Trägerelement 2 einerseits und 

dem Verbindungselement 4 andererseits können übliche Verfahren angewandt 

werden, wie beispielsweise Schweißen, Löten, Verstemmen, Verschrauben.

Zur Anordnung des Lamellenträges 1 auf eine Welle kann dieser auch noch eine 

Nabe 12 aufweisen, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist. Die Nabe 12 kann beispiels­

weise aus einem Sinterwerkstoff, wie z.B. einem Sinterstahl, bestehen. Sie kann 

aber auch aus einem Vollmaterial bestehen. Vorzugsweise ist die Nabe 12 eben­

falls ein gesonderter Bauteil, der mit dem Trägerelement 2 verbunden ist, bei­

spielsweise nach einem der voranstehend genannten Verfahren zur Verbindung 

der Halteelemente 3 mit dem Trägerelement 2 und dem Verbindungselement 4.
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Die Fig. 2 zeigt nun eine Reibbaugruppe 13 mit dem fertig zusammengebauten 

Lamellenträger 1 nach Fig. 1 und einem in diesem angeordneten Lamellenpaket

14.

Das Lamellenpaket 14, das isoliert auch in Fig. 4 dargestellt ist, umfasst bzw. be­

steht aus einer Abfolge von den Reiblamellen 6 und weiteren Reiblamellen 15. Die 

Reiblamellen 6 und die weiteren Reiblamellen 15 sind dabei in der Axialrichtung 5 

abwechselnd angeordnet.

Es sei angemerkt, dass die in den Figuren dargestellte Anzahl an den Reiblamel­

len 6 und den weiteren Reiblamellen 15 nicht limitierend zu verstehen ist, sondern 

nur beispielhaften Charakter hat.

Die weiteren Reiblamellen 15 können herkömmlich ausgebildet sein, beispielswei­

se aus einstückigen Metallringen bestehen. Zur Moment übertragenden Anord­

nung auf einer Welle können die weiteren Reiblamellen 15 an einem inneren Um­

fang Mitnehmerelemente aufweisen, wie beispielsweise eine dargestellte Innen­

verzahnung 16.

Die Reiblamellen 6 weisen hingegen keine derartigen Mitnehmerelemente auf, 

sondern sind bei dieser Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 auf den Halt­

elementen 3 aufgehängt bzw. aufgefädelt.

In der dargestellten Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 sind die Reibla­

mellen 6 als so genannte Belaglamellen ausgeführt, d.h. sie weisen zumindest 

einen Reibbelag 17 (Fig. 3) auf. Die weiteren Reiblamellen 15 weisen hingegen 

keinen Reibbelag auf und sind als sogenannte Gegenlamellen ausgeführt. Es ist 

aber auch die umgekehrte Anordnung möglich, bei der der zumindest eine Reib­

belag 17 auf den weiteren Reiblamellen 15 angeordnet ist und die Reiblamellen 6 

belagfrei ausgeführt sind.

Der zumindest eine Reibbelag 17 kann dem Stand der Technik entsprechend 

ausgeführt sein. Beispielsweise kann der Reibbelag 17 ein harzgebundener Reib­

belag oder ein Sinterreibbelag sein.
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Die Reiblamelle 5 kann als einstückiger Lamellenring ausgebildet sein. In der dar­

gestellten Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 ist die Reiblamelle 6 seg­

mentiert ausgeführt, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist.

Die Reiblamelle 5 weist einen Grundkörper 18 auf. Der Grundkörper 18 hat einen 

Außenumfang 19. Der Grundkörper 18 weist entlang des Außenumfangs 19 und 

beabstandet zu diesem mehrere Durchbrüche 20 auf. Diese Durchbrüche 20 die­

nen der Aufnahme der stiftförmigen Halteelemente 3, d.h. über diese Durchbrüche 

20 können die Reiblamellen 6 bzw. deren Segmente 7 auf die Haltelemente 3 auf­

gefädelt werden, sodass auf zusätzliche Mitnehmerelemente verzichtet werden 

kann. Es ist damit auch eine bessere Momentenübertragung erreichbar.

Vorzugsweise sind die Segmente 7 bzw. die Reiblamelle 6 an sich ausschließlich 

auf den stiftförmigen Haltelementen gehalten.

Wie bereits erwähnt, kann auf dem Grundkörper 18 bzw. dessen Segmente 7 zu­

mindest ein Reibbelag 17 angeordnet und mit dem Grundkörper verbunden sein.

In der dargestellten Ausführungsvariante weisen die Segmente 7 mehrere in Um­

fangsrichtung nebeneinander angeordnete Reibbelagpads auf. Es ist aber auch 

möglich, nur einen einzigen Reibbelag 17 pro Segment 7 vorzusehen, der sich 

insbesondere über zumindest annähernd die gesamte Länge der Segmente 7 in 

Umfangsrichtung erstreckt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die in Fig. 3 dargestellte Anzahl Reibbelagpads 

nicht limitierend sondern nur beispielhaft zu verstehen ist.

Wie erwähnt kann die Reiblamelle 6 auch einstückig, d.h. als durchgehender Ring 

ausgeführt sein. In diesem Fall kann der Reibbelag 17 ebenfalls ringförmig ausge­

bildet sein.

Es ist nach einer anderen Ausführungsvariante der Reiblamelle 6 kann der Grund­

körper 18 selbst durch den Reibbelag 17 gebildet sein.
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Der radiale Abstand der Durchbrüche 20 vom Außenumfang 19 kann ausgewählt

sein aus einem Bereich von 2,5 mm bis 6 mm, gemessen vom Außenumfang bis

zum Mittelpunkt des jeweiligen Durchbruchs 20.

Vorzugsweise sind sämtliche Durchbrüche 20 der Reiblamelle 6 auf gleicher radia­

ler Höhe angeordnet.

Die Segmente 7 können eine Länge in Umfangsrichtung aufweisen (gemessen am 

Außenumfang 19), die zwischen 10 % und 33 % der Gesamtlänge des Außenum­

fangs 19 der Reiblamelle 6 entspricht.

Im Falle der Ausführung der Reiblamelle 6 als durchgehender Ring kann diese 

ebenfalls segmentiert ausgeführt sein, wobei die Segmente miteinander verbun­

den sind. Bezüglich der Verbindungsmethoden sei auf die voranstehenden Aus­

führungen zu den Segmenten des Verbindungselementes 4 verwiesen.

Nach einer bevorzugten Ausführungsvariante der Reiblamelle 6 besteht zwischen 

den Segmenten 7 der Reiblamelle 6 aber keine direkte Verbindung, wie dies in 

Fig. 3 dargestellt ist. Die Segmente 7 werden also alle einzeln auf die Halteele­

mente 3 aufgefädelt. Es muss demnach eine entsprechende Anzahl an Halteele­

menten 3 vorhanden sein, sodass pro Segment 7 zumindest zwei Halteelemente 3 

zur Verfügung stehen.

In den Fig. 5 und 6 ist eine weitere und gegebenenfalls für sich eigenständige 

Ausführungsform des Lamellenträges 1 bzw. der Reibbaugruppe 13 gezeigt, wo­

bei wiederum für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen 

wie in den vorangegangenen Fig. 1 bis 4 verwendet werden. Um unnötige Wie­

derholungen zu vermeiden, wird auf die detaillierte Beschreibung zu den Fig. 1 bis 

4 hingewiesen bzw. Bezug genommen, sofern im Folgenden nicht ausdrücklich 

etwas anderes beschrieben ist.

Der Lamellenträger 1 nach Fig. 5 weist wieder das Trägerelement 2, die stiftförmi­

gen Halteelemente 3 und das Verbindungselement 4 auf. Anders als bei voranste­

hend beschriebener Ausführungsvariante sind die Halteelemente 3 aber nicht als
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Rundstäbe, sondern als Stifte mit viereckigem, insbesondere rechteckigem, Quer­

schnitt ausgeführt (in Ansicht in Richtung der Axialrichtung 5 betrachtet.

Wie bei der voranstehend beschriebenen Ausführungsvariante weist das Trä­

gerelement 2 wieder die Ausnehmungen, insbesondere Durchbrüche 10, auf, die 

einen entsprechend an den Querschnitt der Halteelemente 3 angepassten Quer­

schnitt aufweisen. Wie bei der voranstehend beschriebenen Ausführungsvariante 

sind diese Ausnehmungen 10 im Randbereich des Trägerelementes 2 verteilt über 

den Außenumfang (insbesondere gleichmäßig) und beabstandet zum Außenum­

fang des Trägerelementes 2 ausgebildet. Der Abstand zum Außenumfang kann 

beispielsweise zwischen 2 mm und 10 mm betragen.

Das Verbindungselement 4 ist allerdings anders mit den Halteelementen 3 ver­

bunden. Die Haltelemente 3 ragen nicht in das bzw. durch das Verbindungsele­

ment 4 hinein bzw. hindurch. Stattdessen ist das Verbindungselement 4 außen 

anliegend an den Haltelementen 3 mit diesen verbunden. Das Verbindungsele­

ment 4 „umgreift“ also die Halteelemente 3, wie dies aus Fig. 5 ersichtlich ist.

Die Verbindung der Halteelemente 3 mit dem Trägerelement 2 kann wie voranste­

hend ausgeführt ausgebildet sein. Mit dem Verbindungselement 4 sind die Hal­

teelemente 3 jedoch verschweißt oder verlötet oder verschraubt oder verstemmt.

Insbesondere überragt das Verbindungselement 4 die Haltelemente 3 in der Axial­

richtung 5 nicht. Vorzugsweise ist das Verbindungselement 4 bündig mit den Stirn­

flächen der Halteelemente 3 verlaufend angeordnet.

Bei dieser Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 unterscheidet sich nicht nur 

der Lamellenträger 1 zu voranstehend beschriebener Ausführungsvariante, son­

dern sind zusätzlich auf die Reiblamellen 6 des Lamellenpakets 14 anders ausge­

bildet, wie dies aus Fig. 6 ersichtlich ist. Zur besseren Übersicht sind in Fig. 6 nur 

die Reiblamellen 6 dargestellt. Die weiteren Reiblamellen 15, wie sie in Fig. 2 dar­

gestellt sind, sind auch bei dieser Ausführungsvariante zwischen den Reiblamellen 

6 angeordnet und können wie voranstehend beschrieben ausgeführt sein.
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Die Reiblamellen 6 dieser Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 weisen an 

ihrem Außenumfang Mitnehmerelemente 21 auf. Diese werden zwischen die stift­

förmigen Halteelemente 3 eingeschoben, sodass also neben jedem Mitneh­

merelemente 21 jeweils von zwei Halteelementen 3 angeordnet sind. Vorzugswei­

se liegen die Mitnehmerelemente 21 an den Haltelementen 3 an. Es wird damit 

eine zusätzliche Aussteifung des Lamellenträgers 1 erreicht.

Nach einer Ausführungsvariante der Reibbaugruppe 13 kann vorgesehen sein, 

dass die Reiblamellen 6 spielfrei an bzw. in dem Lamellenträger 1 angeordnet 

sind. Dazu sind die entsprechenden Abmessungen dieser Bauteile, also insbe­

sondere der Abstand der Haltelemente 3 voneinander in Umfangsrichtung und die 

Abmessung der Mitnehmerelemente 21 in Umfangsrichtung oder die Größe der 

Durchbrüche 20 in den Reiblamellen 6 und die entsprechende Abmessung der 

stiftförmigen Haltelemente 3 aufeinander abgestimmt, sodass zwischen diesen 

kein Spiel auftritt.

Die Reibbaugruppe wird insbesondere für eine Kupplung in einem Antriebsstrang 

eines Kraftfahrzeugs (Motorrad, Pkw, etc.) bzw. in Emobility Anwendungen, spezi­

ell im Bereich Kupplung von E-Maschine und Motor eingesetzt.

Mit dem Lamellenträger 1 entsprechend voranstehender Ausführungen kann eine 

deutliche Reduktion der rotierenden Masse erreicht werden.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten, wobei an dieser 

Stelle bemerkt sei, dass auch Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten 

untereinander möglich sind.

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren 

Verständnis des Aufbaus des Lamellenträgers 1, der Reiblamelle 6 und der Reib­

baugruppe 13 diese nicht zwingenderweise maßstäblich dargestellt sind.
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1

2

3

4

5

6

7

8
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10

11

12

13

14
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16
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20

21

Bezugszeichenliste

Lamellenträger

Trägerelement

Haltelement

Verbindungselement

Axialrichtung

Reiblamelle

Segment

Breite

Durchmesser

Durchbruch

Durchbruch

Nabe

Reibbaugruppe

Lamellenpaket

Reiblamelle

Innenverzahnung

Reibbelag

Grundkörper

Außenumfang

Durchbruch

Mitnehmerelement
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Patentansprüche

1. Lamellenträger (1) für Reiblamellen (6) einer Reibbaugruppe (13) mit 

einem Trägerelement (2), mehreren Haltelementen (3) für die Reiblamellen (6) 

und einem Verbindungselement (4), wobei die Haltelemente (3) einerseits mit dem 

Trägerelement (2) und andererseits mit dem Verbindungselement (4) verbunden 

sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltelemente (3) stiftförmig ausgebildet 

sind.

2. Lamellenträger (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

die stiftförmigen Haltelemente (3) einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.

3. Lamellenträger (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 

die stiftförmigen Haltelemente (3) einen ovalen oder mehreckigen Querschnitt 

aufweisen.

4. Reiblamelle (6) zur Anordnung in einem Lamellenträger (1) nach ei­

nem der Ansprüche 1 bis 3 umfassend einen Grundkörper (18), der einen Außen­

umfang (19) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (18) ent­

lang des Außenumfangs (19) und beabstandet dazu mehrere Durchbrüche (20) 

zur Aufnahme von stiftförmigen Haltelementen (3) aufweist.

5. Reiblamelle (6) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf 

dem Grundkörper (18) zumindest ein Reibbelag (17) angeordnet ist oder der 

Grundkörper (18) durch den Reibbelag (17) gebildet ist.

6. Reiblamelle (6) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Grundkörper (18) durch Segmente (7) gebildet ist.
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7. Reiblamelle (6) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Segmente (7) ausschließlich auf den stiftförmigen Haltelementen (3) gehalten 

sind.

8. Reiblamelle (6) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Segmente (7) ohne direkte Verbindung miteinander ausgebildet sind.

9. Reibbaugruppe (13) umfassend einen Lamellenträger (1) in dem 

Reiblamellen (6, 15) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Lamel­

lenträger (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ausgebildet ist und/oder dass die 

Reiblamellen (6) nach einem der Ansprüche 4 bis 9 ausgebildet sind.

10. Reibbaugruppe (13) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Reiblamellen (6) spielfrei an dem Lamellenträger (1) angeordnet sind.
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Patentansprüche

1. Reiblamelle (6) zur Anordnung in einem Lamellenträger (1) einer 

Reibbaugruppe (13) mit einem Trägerelement (2), mehreren stiftförmigen Haltele­

menten (3) für die Reiblamellen (6) und einem Verbindungselement (4), wobei die 

Haltelemente (3) einerseits mit dem Trägerelement (2) und andererseits mit dem 

Verbindungselement (4) verbunden sind, umfassend einen Grundkörper (18), der 

einen Außenumfang (19) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör­

per (18) entlang des Außenumfangs (19) und beabstandet dazu mehrere Durch­

brüche (20) zur Aufnahme der stiftförmigen Haltelemente (3) aufweist.

2. Reiblamelle (6) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf 

dem Grundkörper (18) zumindest ein Reibbelag (17) angeordnet ist oder der 

Grundkörper (18) durch den Reibbelag (17) gebildet ist.

3. Reiblamelle (6) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Grundkörper (18) durch Segmente (7) gebildet ist.

4. Reiblamelle (6) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Segmente (7) ausschließlich auf den stiftförmigen Haltelementen (3) gehalten 

sind.

5. Reiblamelle (6) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Segmente (7) ohne direkte Verbindung miteinander ausgebildet sind.

6. Reibbaugruppe (13) umfassend einen Lamellenträger (1) mit einem 

Trägerelement (2), mehreren stiftförmigen Haltelementen (3) für Reiblamellen (6) 

und einem Verbindungselement (4), wobei die Haltelemente (3) einerseits mit dem 

Trägerelement (2) und andererseits mit dem Verbindungselement (4) verbunden 

sind, und in dem die Reiblamellen (6, 15) angeordnet sind, dadurch gekennzeich­

net, dass die Reiblamellen (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgebildet sind.

( zuletzt vorgelegte ansprücheI
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7. Reibbaugruppe (13) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 

die Reiblamellen (6) spielfrei an dem Lamellenträger (1) angeordnet sind.

8. Reibbaugruppe (13) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich­

net, dass die stiftförmigen Haltelemente (3) einen kreisförmigen Querschnitt auf­

weisen.

9. Reibbaugruppe (13) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeich­

net, dass die stiftförmigen Haltelemente (3) einen ovalen oder mehreckigen Quer­

schnitt aufweisen.

[ ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE ]
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